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M17d Arbeitsblatt „Vergleich – Die Zehn Gebote und die Grundrechte“ – LÖSUNG 
 
Aufgabe:  
Vergleiche die Zehn Gebote mit den ausgewählten Artikeln des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland. Wo stimmen die Gebote mit den Grundgesetzartikeln überein? Wo findest du Unterschiede? 
 
Fertige als Übersicht eine Tabelle mit zwei Spalten an:  
Überschrift: Dekalog: 10 Gebote und Artikel des Grundgesetzes.  
Trage die übereinstimmenden Artikel in die jeweiligen Spalten ein.  
 
 
Dekalog: Die Zehn Gebote 
 
 
Übereinstimmungen 

Übereinstimmende Artikel des GG 
 
 
Unterschiede 

1. Gebot 
Ich bin der HERR, dein Gott! Ich habe dich aus 
Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der 
Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter 
neben mir haben. 

Art. 4 GG 

2. Gebot 
Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir 
überhaupt kein Abbild von irgendetwas im 
Himmel, auf der Erde oder im Meer. 

Art. 5 GG 

3. Gebot 
Du sollst den Namen des HERRN, deines Gottes, 
nicht missbrauchen; denn der HERR wird jeden 
bestrafen, der das tut. 

Art. 5 GG 

4. Gebot 
Halte den Ruhetag in Ehren, den siebten Tag der 
Woche! 

 

5. Gebot 
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. 
Dann wirst du lange in dem Land leben, das dir 
der HERR, dein Gott, gibt. 

Art. 1 GG 

6. Gebot 
Du sollst nicht morden. 
 

Art. 2 GG 

7. Gebot 
Du sollst nicht die Ehe brechen. 
 

Art. 6 GG 

8. Gebot 
Du sollst nicht stehlen. 
 

Art. 14 GG 

9. Gebot 
Du sollst nichts Unwahres über deinen 

Art. 5 GG 
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Mitmenschen sagen.  
10. Gebot 
Du sollst nicht versuchen, etwas an dich zu 
bringen, das deinem Mitmenschen gehört, weder 
seine Frau noch seinen Sklaven oder seine 
Sklavin, sein Rind oder seinen Esel noch 
irgendetwas anderes, das ihm gehört.  

Art. 14 GG 

 


